
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

6. Die verschärfte Praxis - illustriert durch kleine Anfragen

urn:nbn:de:bsz:31-244622

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-244622


FPF

*

der Katholiken . ( Lebhaftes Bravo im Zentrum . ) Meine Herren , die ver⸗
folgten Jeſuiten mögen ihren Leidensweg weiter gehen , ſolange es Gott ge⸗
fällt . Wir aber kämpfen , und wir kämpfen mit Gottes Gnade ſo lange , bis
das Unrecht beſeitigt iſt !“

( 79. Sitzung vom 6. Dezember 1912 St . B. S. 2617 )

6. Die verſchärfte Praxis — illuſtriert durch
kleine Anfragen .

a) Anfrage Fehrenbach : Schon am 10 . Dezember
1912 mußte der Abg . Fehrenbach folgende Anfrage im Reichstage
einbringen :

In Freiburg im Breisgau hat in der Woche vom 2. bis 6. Dezember
d. J . in der ſtädtiſchen Feſthalle entſprechend bisheriger Uebung ein Jeſuiten⸗ 0
pater Vorträge gehalten mit den Themen : Gott , Menſch , Gottmenſch , des
Gottmenſchen Werk , des Gottmenſchen Liebe . Am 6. Dezember d. J . wurde
nun dem betreffenden Pater eine Verfügung des Großherzoglich Badiſchen
Kultusminiſteriums eröffnet , des Inhalts :

daß religionswiſſenſchaftliche Vorträge von Jeſuiten verboten ſeien
und in Zukunft nicht mehr gehalten werden dürfen .

Was gedenkt der Herr Reichskanzler zu tun , um ſeine Erklärung in
der 77. Sitzung des Reichstags vom 4. Dezember d. J . :

„ Die beſtehende Praxis oder die beſtehende Handhabung des Geſetzes
zu ändern , iſt nicht Zweck und Abſicht des jetzigen Bundesrats⸗

beſchluſſes “ 0
und jene des Herrn Staatsſekretärs des Reichsjuſtizamts in der 79. Sitzung 0
vom 6. Dezember d. J . :

„ Was die Auslegung ſelbſt anbetrifft , ſo iſt Ihnen ja verſichert
worden , daß die jetzige Auslegung in keiner Weiſe eine Verſchärfung
der früheren Verordnung ſein ſoll . Sie will keine Verſchärfung
und es wird ſich auch in der Praxis ergeben , daß tatſächlich irgend
eine Verſchärfung nicht eintreten würde “ ,

hiergegen zur Geltung zu bringen ?
( 82. Sitzung vom 10. Dezember 1912 St . B. S. 2694 )

Die Antwort des Staatsſekretärs Lisco lautete ausweichend , 1
da der Reichskanzler zunächſt bei der badiſchen Regierung ſich nach 0
dem Tatbeſtand erkundigt habe .

b) Zweite Anfrage Fehrenbach . Am 20 . De⸗

zember 1912 brachte der Abg . Fehrenbach folgende neue Anfrage
ein : „Iſt dem Herrn Reichskanzler bekannt , daß das Groß —
herzoglich Badiſche Miniſterium des Innern einen auf den 11 . De⸗
zember d. J . in Pforzheim angekündigten Vortrag eines Jeſuiten
mit dem Thema : „ Die Wahrheit über den Jeſuitenorden “ ver⸗
boten hat und hält er dieſes Vorgehen mit ſeiner Erklärung vom
4. Dezember d. J . über den Beſchluß des Bundesrats vom 28 . No⸗
vember d. J . für vereinbarlich ? “ 0



Nach den Weihnachtsferien wurde am 10 . Januar 1913
nachſtehende Antwort erteilt :

„ Das Großherzoglich Badiſche Miniſterium des Innern hat auf die
Ankündigung eines für den 11. Dezember 1912 in Pforzheim zu haltenden
Vortrags des Jeſuitenpaters Cohausz über das Thema „die Wahrheit über
den Jeſuitenorden “ dem Genannten und den Veranſtaltern des Vortrags
eröffnen laſſen , der Vortrag dürfe nicht gehalten werden , da angenom⸗

rch men werde , daß das religiöſe Gebiet berührt werden
müſſe . ( Hört ! hört ! im Zentrum . )

Vom Standpunkt dieſer Annahme aus entſpricht die Entſcheidung dem
Bundesratsbeſchluſſe vom 28. November 1912 . Die Entſcheidung darüber ,
ob die Annahme ſelbſt zutrifft , ſteht nicht dem Reichskanzler zu. Hierüber
haben allein die zuſtändigen Landesbehörden im geordneten Inſtanzenzuge
zu entſcheiden . ( Heiterkeit im Zentrum . )

Es kann nicht in Abrede geſtellt werden , daß die Eutſcheidung für den
Dezenbn vorliegenden Fall gegenüber der bisher in Baden geübten Praxis als eine0

gewiſſe Verſchärfung gewirkt hat . Gegenüber der herrſchen⸗
den Uebung kann jedoch eine ſolche Verſchärfung nur in vereinzelten Fällen
eintreten , da die vom Bundesrat gegebene Auslegung mit der Praxis im
Einklang ſteht , wie ſie in der Mehrzahl der Bundesſtaaten und im über⸗
wiegenden Teile des Reichsgebiets von jeher geherrſcht hat . ( Hört ! hört !
im Zentrum . )

Die Schwierigkeit für eine gleichmäßige Handhabung der Vorſchriften
liegt weniger in ihrer Auslegung , als vielmehr darin , daß ihre Durchführungim Einzelfalle ſich in der Regel auf vorbeugende Maßnahmen
wird beſchränken müſſen . Da in den Vorſchriften des Geſetzes
und der Verordnung der Nachdruck einer Strafandrohung
fehlt , ſo kommt es bei der Durchführung immer darauf an , wie nach
der Annahme der zur Entſcheidung berufenen Behörde der vorausſichtliche
Inhalt des Vortrags zu beurteilen ſein wird . ( Heiterkeit im Zentrum . )

Aus dem weſentlich präventiven Charakter des Einſchreitens erklärt es
ſich auch , daß die Behörden in Elſaß⸗Lothringen bei geringen Abweichungen
in der Faſſung des Themas und gegenüber der Verſicherung des Vor⸗
tragenden , das religiöſe Gebiet nicht berühren zu wollen , keinen Anlaß ge⸗
funden haben , den Vortrag in Straßburg zu verhindern . Solche Ungleich⸗
heiten in der Handhabung der Vorſchriften würde keine wie immer lautende
Faſſung des Bundesratsbeſchluſſes vollſtändig hindern können .
Guruf aus dem Zentrum : Ausgezeichnet ! )

Wenn der Reichskanzler am 4. Dezember 1912 ausgeführt hat , daß es
nicht Zweck und Abſicht des Bundesratsbeſchluſſes vom 28. November 1912
geweſen iſt , die beſtehende Praxis zu ändern , ſo hat er die bisher allgemein
übliche ruhige und zurückhaltende Handhabung im
Auge gehabt . Die hierüber bei den Bundesregierungen beſtehende
Einigkeit rechtfertigt die Erwartung , daß auch künftig die Handhabung der

0. De⸗ Vorſchriften von dem gleichen Geiſte getragen ſein wird . “

Damit war der ganzen neuen Bekanntmachung das Genick

gebrochen .

6) Anfrage Gröber⸗Erzberger Lex⸗Bolz :
Am 4. März 1913 brachten die vier württembergiſchen Abgeordne⸗
ten folgende Anfrage ein :

„ In Nr. 34 und 35 des in Stuttgart erſcheinenden „ Deutſchen Volks⸗
blattes “ vom 11. und 12. Februar d. J . wird über zwei Verſammlungen
eines katholiſchen Männervereins , des Ignatianiſchen Männerbundes , be⸗



richtet , welche am 9. und 11. Februar d. J . in Wangen und Leuttirch ab⸗
gehalten worden ſind , und in denen nach dieſen Zeitungsberichten „ Pater

Stiegele aus Ravensburg “ und „ Pater Kollmann “ Vorträge gehalten haben .
Der Königliche Kakholiſche Kirchenrat in Stuttgart nahm hieraus An⸗

laß , über dieſe Vorträge der „Jeſuitenpatres “ Stiegele und Kollmann das

Dekanatamt Leutkirch mit „geeigneten Erhebungen “ zu beauftragen , ins⸗

beſondere eine Aeußerung des Vorſitzenden des Männervereins , Pfarrers

Nörpel in Reichenhofen , Oberamts Leutkirch , einzufordern .

Was gedenkt der Herr Reichskanzler zu tun , um ſeine Erklärung in

der 77. Sitzung des Reichstags , vom 4. Dezember 1912 :

Man hat ſich eben bei der Handhabung des Geſetzes ( gegen den

Orden der Geſellſchaft Jeſu ) namentlich in der letzten Zeit von jeder

Nachſchnüffelei , von jeder Schikane ferngehalten . Die beſtehende

Handhabung des Geſetzes zu ändern iſt nicht Zweck und Abſicht des

jetzigen Bundesratsbeſchluſſes —

hiergegen zur Geltung zu bringen ? “

Die Antwort der Regierung ging dahin :
„ Die Anfrage nimmt Bezug auf einen Erlaß des Königlichen Katho⸗

liſchen Kirchenrats in Stuttgart vom 20. Februar 1913 . Da dieſe Behörde
dem Königlich Württembergiſchen Miniſterium des Kirchen - und Schulweſens
unterſteht und nicht dargetan iſt , daß der Inſtanzenzug in Württemberg er⸗

ſchöpft iſt , liegt keine Veranlaſſung vor , daß der Herr Reichskanzler bei

der Königlich Württembergiſchen Regierung Vorſtellungen erhebt . “

d) Anfrage Gerlach : Am 24 . Juni 1913 brachte der

Abg . Gerlach folgende Anfrage ein :

„ Zu Koesfeld in Weſtfalen ſind auf Veranlaſſung der dortigen Pfarr⸗
geiſtlichkeit im Lauf dieſes Monats Standesexerzitien , nicht eine Miſſion , für
die Katholiken von einigen Patres der Geſellſchaft Jeſu abgehalten worden .

Dieſe Exerzitien ſollten zur Erneuerung einer daſelbſt vor fünf Jahren von

Jeſuitenpatres ohne Beanſtandung von ſeiten der Polizeibehörden abge⸗
haltenen Miſſion dienen . Am Sonntag , dem 15. Juni , hatten die vom 8. bis

15. Juni für Männer und Jünglinge abgehaltenen Exerzitien geſchloſſen und
die für Frauen und Jungfrauen beſtimmten Exerzitien , welche auf den 15.
bis 22. Juni anberaumt waren , begonnen . Für Montag , den 16. Juni ,
war zur Feier des Kaiſerjubiläums ein allgemeiner Feſtgottesdienſt vor⸗

geſehen , bei welchem einer der Jeſuitenpatres die Feſtpredigt übernommen

hatte .
Am Sonntag , dem 15. Juni , abends , wurde der Koesfelder Geiſtlichkeit

ſeitens der biſchöflichen Behörde ein Schreiben des Regierungspräſidenten
v. Jarotzki in Münſter vorgelegt , in welchem dieſer die kirchliche Behörde
erſucht , „ mit 1 0 5 Beſchleunigung die verbotswidrige Betätigung der

Jeſuitenpatres in Koesfeld zu verhindern “ , da es ſich hier um „religiöſe
Vorträge “ handle , welche nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
28. November 1912 unter den Begriff der verbotenen Ordenstätigkeit fallen .
Infolge dieſes Einſchreitens des Regierungspräſidenten haben die Jeſuiten⸗
patres am Montag , dem 16. Juni , morgens , ihre Vorträge , einſchließlich
der an dieſem Tag des Kaiſerjubiläums geplanten Feſtpredigt , eingeſtellt
und Koesfeld verlaſſen .

Das Vorgehen des Regierungspräſidenten ſteht im Widerſpruch mit der
Erklärung des Herrn Reichskanzlers über die Bedeutung der Verordnung
des Bundesrats vom 28. November 1912 , wonach dieſe keine Aenderung der
bisherigen Praxis herbeiführen ſollte , und tritt namentlich mit der noch vor
wenigen Jahren in Koesfeld geübten Praxis in grellen Gegenſatz .
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Welche Mittel gedenkt der Herr Reichskanzler zu ergreifen , um einen
derartigen Widerſtand einzelſtaatlicher Behörden gegen die Anordnung des
Bundesrats zu brechen ? “

Die Regierung gab am 27 . Juni 1913 folgende Erklärung ab :

Es iſt zutreffend , daß der Regierungspräſident in Münſter die biſchöf⸗
liche Behörde daſelbſt erſucht hat , eine von ihm für geſetzwidrig erachtete
Tätigkeit von Patres der Geſellſchaft Jeſu in Münſter zu verhindern , und
daß dieſem Erſuchen ſeitens der kirchlichen Behörde entſprochen iſt . Die
Anfrage findet in dieſem Vorgehen einen Widerſpruch mit der früher von
denſelben Behörden geübten Praxis und einen Widerſtand gegen die An⸗
ordnungen des Bundesrats .

Was den letzteren Vorwurf betrifft , ſo hat der Herr Staatsſekretär
des Innern ſchon früher darauf hingewieſen , daß es bei der Struktur des
Geſetzes vom 4. Juli 1872 und der dazu erlaſſenen Ausführungsverordnungen
ſchwer iſt , eine völlig einheitliche Handhabung in allen
Teilen des Reichs zu ſichern . ( Lachen im Zentrum . ) Der Grund liegt
weſentlich in der vorbeugenden Natur der zu treffenden Maßnahmen gegen⸗
über Handlungen , deren Zweck , Inhalt und Gegenſtand im voraus nicht voll
überſehen werden kann . Es wird alſo dem Regierungspräſidenten in
Münſter der Vorwurf eines unberechtigten Widerſtandes gegenüber Anord⸗
nungen des Bundesrats nicht gemacht werden können , ſelbſt wenn der vor⸗
liegende Fall abweichend von einem gleichgelagerten früheren behandelt ſein
ſollte . Inwieweit das letztere aber der Fall iſt , unterliegt noch der Auf⸗
klärung . Der Herr Reichskanzler iſt aber nach wie vor , in gründſätzlicher
Uebereinſtimmung mit den verbündeten Regierungen und insbeſondere mit
der Königlich Preußiſchen , der Anſicht , daß Verſchärfungen
der früheren Praxis vermieden werden müſſen . ( Sehr
richtigl und Heiterkeit im Zentrum . ) Die Königlich Preußiſchen Herren Mi⸗
niſter der geiſtlichen und Unterrichtsangelegenheiten und des Innern haben
hierauf die zuſtändigen Behörden durch einen Erlaß vom 12. Dezember 1912
ausdrücklich hingewieſen . Der Herr Reichskanzler hat den vorliegenden Fall
aber zum Anlaß genommen , mit dem Königlich Preußiſchen Herrn Miniſter
der geiſtlichen und Unterrichtsangelegenheiten erneut in Verbindung zu
treten , damit dieſer nochmals die Angelegenheit an der Hand des erwähnten
Erlaſſes eingehend prüft und damit eine gleichmäßige , mit der
früheren Praxis übereinſtimmende Handhabung des
Geſetzes und ſeiner Ausführungsbeſtimmungen für
Preußen geſichert wird . “ ( Heiterkeit im Zentrum . )

Die kleinen Anfragen haben ſich beſonders auf dieſem Gebiet

bewährt .

Es ſoll nicht in Abrede geſtellt werden , daß in den Berliner

Zentralinſtanzen das Beſtreben vorhanden iſt , die neue Bekannt⸗

machung nicht zu Schikanen zu benutzen , aber bei den unteren Ver⸗

waltungsorganen iſt eben der Denunziation und der Willkür Tür
und Tor geöffnet . Gerade das beſtimmte Auftreten des Zentrums ,
das zudem jeden Zwiſchenfall zu einer Anfrage benutzte , hat weſent⸗
lich dazu beigetragen , daß keine allgemeine Verſchärfung in der

Praxis eintrat ; doch kann die Praxis jeden Tag geändert werden .
Der Rechtszuſtand hat ſich für die Katholiken verſchlimmert .
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